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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1960

Norm

StVO §1

Rechtssatz

Eine echte Notstandssituation entschuldigt ein Zuwiderhandeln gegen Verkehrsvorschriften dann, wenn es der einzige

Ausweg zur Vermeidung einer Gefährdung ist. Mangelnde Fahrpraxis ist keine Entschuldigung für unvorsichtiges

Fahren und für sich daraus, wenn auch mehr oder weniger als Schockwirkung, ergebende Weiterungen.
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